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Entwurf eines Gese~es 
zur Sicherung des politischen Friedens in Bayern 

P f. Aufgaben der V crwaltungshchörden 

Art. 1 

(1) Die auf Grund dieses Gesetzes oder anderer 
Gesetze zum Schutz der verfassungsmäßigen Ord
nung verbotenen Handlungen sind nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen und unbeschadet ande
rer gesetzlicher Vorschriften zu verhüten, zu unter
binden und, soweit sie mit Strafe bedroht sind, 
polizeilich zu verfolgen. 

(2) Als Geseti;e zum Scliutz der verfassungs
mäßigen Ordnung im Sinne des Abs. 1 gelten Ge
setze, die den verwaltungsmäfügen oder strafrecht
lichen Schutz der in Art. 79 Abs. 3 . des Grund
gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland sowie 
in § 88 Abs. 2 des Strafgesetzbuches genannten 
Verfassungsgrundsätze, die Regelung des Vereini
gungs- und Versammlungsrechts oder die Sicherung 
des politischen Friedens zum Gegenstand haben. 

(3) Die Wahrnehmung der sich aus Abs. 1 er
gebenden Aufgaben obliegt den Gemeinden, den 
Landratsämtern, den Regierungen und dem Staats
ministerium des Innern. Für Gemeinden sind diese 
Aufgaben Angelegenheiten des übertragenen Wir
kungskreises. 

II. Verfassungsfeindliche Handlungen und 
Äußerungen 

Art. 2 · 

(1) Handlungen und Äußerungen, die geeignet. 
sind, einer Gewalt- oder Willkürherrschaft Vor
schub zu leisten, sind verboten. Insbesondere ist 
verboten, Grundsätze oder Bestrebungen des 
Nationalsozialismus, des Faschismus oder des Bol
schewismus anzupreisen oder zu verherrlichen mit 
dem Ziel, für eine totalitäre Regierungsform zu 
zu werben, sie zu erneuern oder nachzuahmen. 

(2) Ferner sind verboten Handlungen und 
Äußerungen, die 

· 1. gegen den Bestand der an Gesetz und Recht ge
bundenen Staatsordnung gerichtet sind, 

2. geeignet sind, verfassungsmäßige Einrichtungen 
des demokratischen Staates verächtlich zu machen 
oder auf rechtswidrige Weise zu beseitigen, 

3. darauf gerichtet sind, auf verfassungswidrige 
Weise die im Grundgesetz für die Bundes
republik Deutschland und in der Verfassung des 
Freistaates Bayern gewährleisteten Grundreclite 
in ihrem Wesensgehalt anzutasten oder zu be
seitigen, 

4. geeignet sind, Personen wegen ihrer Stellung 
als Vertreter des demokratischen Staates, wegen 
ihres Widerstandes gegen eine totalitäre Regie
rungsform oder wegen ihres öffentlichen Ein
tretens für die freiheitliche demokr~tische Grund
ordnung verächtlich. zu machen; dies gilt auch, 
wenn es sich um das Andenken Verstorbener 
handelt. 
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III. V erfassungsfeindlicl1e Vereinigungen 

Art. 3 

(1) Jede Betätigung von Vereinigungen, die 
unter Art. 9 Abs. 2 des Grundgesetzes für die Bun
desrepublik Deutschland fallen, ist verboten. 

(2) Zu den gern. Art. 9 Abs. 2 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutscliland verbotenen 
Vereinigungen gehören Zusammenschlüsse, Gliede
rungen und andere abhängige Gruppen, militär.
ähnlich organisierte Verbände, Geheimbünde· sowie 
ähnliche Personengruppen, deren Zwecke oder deren 
Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder 
die sich· gegen die verfassungsm.äfüge Ordnung oder 
den Gedanken der Völkerverständigung richten. 

(3) Den Angehörigen der in. Abs. 1 und 2 ge
nannten Vereinigungen ist das Tragen von Unifor
men sowie das gleichmäfüge Tl'.agen von Uniform
teilen oder sonstigen einheitlichen Kleidungsstücken 
als Ausdruck. einer gemeinsamen politischen Gesin
nung verboten. 

Art. 4 

Die Staatsregierung stellt fest, welche Vereini· 
gungen unter Art. 3 fallen. Die Entscheidung der 
Staatsregierung ist im Bayerischen Staatsanzeiger 
zu veröffentlichen. 

IV. Verfassungsfei~dliche und 
sicherheitssiörende Versammlungen 

Art. 5 

(1) Versammlungen jeder Art sind im Einzel
fall zu verbieten, wenn hinreichende Anb.altspunki.e 
dafür gegeben ·sh1d, daß 

1. die Veranstalter oder der Leiter der Versamm~ 
lung oder der Personenkreis, an den sich die 
Aufforderung zur Teilnahme an der Versamm·· 
lun·g richtet, nicht die Gewähr dafür bieten, daH 
die Versammlung friedlich verlaufen wird, 

2. die Versammlung aus anderen Gründen un
friedlich verlaufen wird und dies mit den ver· 
fügbaren polizeilichen Kräften und Mitteln vor
aussichtlich nicht verhindert werden kann, 

· 3. bewaffnete Teilnehmer sich einfinden werden, 
und dies mit den verfügbaren polizeilichen 
Kräften und Mitteln voraussichtlich nicht ver
hindert werden kann, 

4. die Veranstalter oder der Leiter der Versamm
lung Handlung·en oder Äußerungen vornehmen 
oder zulassen werden, die auf Grund dieses 
Gesetzes oder anderer Gesetze zum Schutz der 
verfassungsmäfügen 01;dnung verboten sind, 

5. ohne Zutun der Veranstalter oder des Leiters 
der Versammlung Handlungen oder Äußerun·· 
gen geschehen, insbesondere Kundgebungen 
stattfinden, oder Vorschläge oder Anträge er
örtert werden, die auf Grund dieses Gesetzes 
oder anderer Gesetze zum Schutz der verfas
sungsmäßigen Ordnung verboten sind, und dies 
mit den verfügbaren polizeilichen Kräften und 
Mitteln voraussichtlich nicht verhindert ·werden 
kann. 

(2) Versammlungen im Sinne dieses Gesetzes 
sind auch Aufzüge und Umzüge. 

Art. 6 

Versammlungen unter freiem Himmel können 
auch dann verboten werden, wenn eine erhebliche 
Verletzung anderer als der in Art. 1 genannten 
Gesetze zu erwarten ist und dies mit den verfüg
baren polizeilichen Kräften und Mitteln voraus
sichtlich nicht verhindert werden kann. 

Art. 7 

(1) Liegen Gründe für das Verbot einer Ver
sammlung nur in der Person der Veranstalter oder 
des Leiters oder in einer anderen bestimmten Person 
vor, deren Teilnahme an der Versammlung in Aus
sicht genommen ist, so kann statt des Verbots die 
Auflage erteilt werden, daß diese Person an. der 
Versammlung nicht teilnimmt. 

(2) Im Falle . des Art. 6 können anstatt eines 
Verbotes auch andere, hinreichend bestimmte Auf
lagen erteilt werden. 

Art. 8 

(1) Versammlungen unter freiem Himmel sind 
spätestens zwei Tage vor ihrer Bekanntgabe 
an die" Teilnehmer schriftlich bei der Kreisverwal
tungsbehörde anzumelden, in deren Amtsbereich 
der für die Veranstaltung vorgesehene Ort liegt. 

(2) Die Anmeldung muß die Veranstalter klar 
bezeichnen und die Person benennen, die für die 
Leitung der Veranstaltung verantwortlich ist. Fer
ner müssen in·· der Anmeldm1g die Hauptredner, 
die Art der Veranstaltung, der vorg·esehene Zeit
punkt und der Ort angegeben sein. 

(3) Diese Vorscliriften gelten nicht · für Ver
sammlungen der staatlich anerkannten Religions· 
gemeinschaften, Maiumzüge der Gewerkschaften, 
Züge bei Volksfesten, Hochzeitsgesellschaften und 
Leichenbegiingnissen, soweit sie ·herkömmlich sind. 

Art. 9 

(1) Versammlungen, die nach Art. 3 Abs. 1 ver
boten sind oder nach Art.'5 Abs.1, oder Art. 6 ver·' 
boten worden sind, sind zu verhindern, gegebenen
falls aufzulösen. Das gleiche gilt im Falle des Art. 7, 
wenn die Auflage durch Verschulden der Veran
stalter oder des Leiters der Versammlung nicht 
befolgt wird oder wenn der rechtzeitige Vollzug 
der Auflage auch mit den verfügbaren polizei
lichen Kräften und Mitteln nicht gewährleistet wer
den kann. 

(2) Ergeben sich im Verlauf einer Versammlung 
Verbotsgründe nach Art. 5 Abs. 1, so ist sie auf
zulösen. 

(3) Im übrigen können Versammlungen unter 
den gleichen Voraussetzungen unterbrochen oder 
aufgelöst werden, aus denen sie verboten werden 
können. 

(4) Versammlungen unter freiem Himmel kön
nen auch aufgelöst werden, wenn sie nicht ange
meldet sind oder wenn von den wesentlichen An
gaben der Anmeldung abgewichen worden ist. 

----~----·-~------ ·- --- --·--·-~-··--
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V: Veri'nssungsfoincllicher Gebrauch 
vo11 Gegensfäucleu 

Art. 10 

( 1) Schriften, Schall- und Bildaufnahmen, Ab
biklungen, Plakate oder Darstellungen, deren In
halt zu Handlungen auffordert, oder Äußerungen 
enthäll: oder versinnbildlicht, die auf Grund dieses 
Gesetzes oder anderer Gesetze zum Schutz der ver
fassungsmäßigen Orclnu ng verboten sind, sind in Be
schlag zu nehmen, wenn sie znr Begehung eine1· 
nach diesem Geselz verbotenen Handlung ver
wendet worden sind oder wenn anzunehmen ist, 
clafl sie zu eincl' so!c11cn Handlung v'erwendet wer
den sollen. 

(2) Eiurichürngen, die zur Hersi:ellu ng oder Ver
h1·eitung der in Abs. J genannten Gegenstände dienen 
oder von denen anz11nehmen ist, daß sie zur Her
stellung ~der Verb1·eitung solcher Gegenstände 
dienen sollen, sind ebenfalls in Beschlag zu riehmen. 

Ad. II 

(1) Dei· Beschlagnahme unterliegen auch Gegen
stände und Einrichtungen, insbesondere Beförde-
1·ungsrnittel, deren sieh ve1·hotene Vereinigunge11 
fiir ihre Zwecke bedienen. 

(2) Das gleiChe gilt für Gegenstände, deren sich 
einzelne Personen oder Personengruppen zu Hand
lnugen bedienen, die auf Gr11 ncl dieses Gesetzes 
oder anderer Gesetze ~um Schutz dct verfassungs
nüi fö gen Ordnung verboten sind. 

- Art. rn 

Ist ein Gegenstand auf Grund des S 94 der 
StrafprozeHordnung in Beschlag genommen worden 
nnd ,,-ersagt der Richter die Bestätigung gen~. § 98 
Abs. 2 der Strafprozeßordnung, so kann die Be
schlagnahme gleichwohl aufrechterhalten bleiben, 
·wenn sie nach den Art. to oder 11 zulässig ist. 

Art. 13· 

· Gege11stiinde, die nach den Art. 10 oder ·tt in 
Besdilag · ge11ommeü woi'dei1 sind,· sind einem Be
rechtigten herauszugeben, sobald die Voraussetzun·
gen der Beschlagnahme nicht mehr bestehen. 

Art. 14 

(1) Bestehen die Voraussetzungen der Beschlag
nahme fort, so ist die Verwedung der Gegenstände 
zulässig, 

L wenn dies zm· Erhaltung des wirtschaftlichen 
vVerics notwendig ist, 

2. ··wenn die. Gegenstände infolge ihrer Beschaffen
heit nicht so ve1:,,~ahrt werden können, daß -wei-
le1·~ Gefohre~1 ausgeschlo~sen sin_d, . -

3. nnclr einer·F'rist von zwei Jahren. 
2 

.LsJ ein Berechtigter bekanni, so ist er vor der Ver
wertung zn hören, fa1ls hierdurch nichi der Zwock 
der· MaHnahme gefährdet wird. . 

(2) Die Verwertung· ist ferner nach einer Fl'ist 
von zwei Jahren zulässig, wenn die Herausgabe an 
einen Berechtigten nicht möglich ist, weil ein solche1· 
nieht ermittelt ·werden kann. 

Art 15 

(l) Ein Erlös ans der Verwertung ist einem Be
J'echtigten herauszugeben, sobakl der Zweck dieses 
Gesetzes dlll'cl1 die Herausgabe nicht mehr ge
fährdet wird. 

(2) Ist ein Berechtigter nimt zu ermitteln oder 
bestehen Zweifel an der Berechtigung, so ist der 
Erlös gem. den §§ 372 ff. des Bürgerlichen Gesetz
buches zu hinterlegen. Dem Berechtigten steht der 
Hechts-weg vor den btirgerlichen Gerichten offen. 

Art. 16 

Beschlagnahmte Gegenstände dürfen unbrauch
bn1· gemacht oder vernichtet werden, wenn 
J. auch bei einer Verwertung g·em. Art. 14· die 

Voraussetzungen fi:ir die Beschlagnahme fort
bestehen 'vürden, 

2. die Gegenstände so beschaffen sind, daß weder 
durch Verwahrung noch durch Verwertung wei
tere Gefahren ausgeschlossen werden können. 

Art. 14 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

Art. 17 

Durchsuchungen sind auf Gr~rncl dieses Gesetzes 
allein nicht zulässig. 

VI. Zuständigkeit und Vollzug 

Art. 18 

Zuständige Behörden für Anordnungen· nach 
diesem Gesetz sind, soweit nichts anderes bestimmt 
ist, die Kreisverwaltungsbehörden, in deren Amts
bereic11 die Anordnungen notwendig werden. Sie 
können sich zum Vollzug ihrer Anordnungen poli
zeilicher Hilfe bedienen. 

Art. 19 

(!) Die Polizei hat die Durchführung der ge
setzlichen Verbote und der Anordnungen der nach 
Art. 18 zusfänclige11 Behörden zu üher·waehen uncl 
durchzusetzen. 

(2) In dringenden Fällen der Art. 2 und 9 isi die 
Polizei befugt, die notwendigen Maßnahmen Yon 
sich aus zu treffen. Das gleiche gilt" in den Fällen 
der Art. JO und 11 mii: der Maßgabe, daH die Polizei 
hinnen drei Tagen die Bestätigung der zuständigeu 
Kreisverwaltungsbehörde nachzusuchen hat.. 

Art. 20 
1 

. . (1) Die Polizei kann zur Wahrnehmung der .ihr 
nach diesem Gesetz zusleh~nden Befog1üss.e die 
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Maßnahmen treffen und die Mittel anwenden, die 
nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich und un
aufschiebbar sind. Das Verbringen von Personen i.11 
Gewahrsam ist nur nach Maßgabe der nachfolgen
den Vorschrift, die Anwendung unmittelbaren 
Zwanges nur unter den hierfür gesetzlich bestimm
ten Voraussetzungen zulässig. 

(2) Die Polizei ist befugt, Personen, die bei 
einer Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften 
dieses Gesetzes betroffen werden und von ihrem 
Verhalten nicht ablassen, vom Ort der Zuwider
handlung zu entfernen, ihre Personalien festzu
stellen und, wenn der Zweck des polizeilichen Ein
schreitens oder die Personalienfeststellung auf an
dere Weise nicht erreicht werden kann, die Personen 
in Gewahrsam zu nehmen. Der Gewahrsam darf 
nur aufrechterhalten werden, solange es die tat
sächlichen Umstände im Hinblick auf den Vollzug 
dieses Gesetzes oder die Personalienfeststellung 
0rfordem, spätestens jedoch bis zum Ende des 
Tages nach dem Ergreifen. 

Art. 21 

(1) Gegenüber Anordnungen und sonstigen 
Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes haben Ein·· 
spruch, Beschwerde und Anfechtungsklage keine 
aufschiebende Wirkung, es sei denn, daß die zur 
Entscheidung· zuständige Behörde oder im Anfech
tungsverfahren das Verwaltungsgericht, in drin
genden Fällen vorläufig der Vorsitzende des Ge
richts, ausdrücklich etwas anderes anordnet. Vor
läufige Anordnungen des Gerichtsvorsitzenden sind 
unverzüglich durch Gerichtsbeschluß zll ersetzen 
oder aufzuheben. 

(2) § 51 Abs. 4 des Gesetzes Nr. 39 iiber die Ver
waltungsgerichtsbarkeit bleibt unberührt. 

VII. Dienststrafrechtliche Bestimmungen 

Art. 22 

(1) Ein Beamter, der vorsätzlich oder fahrlässig 
den Bestimmungen des Art. 2 zuwiderhandelt. oder 
der vorsätzlich oder fahrlässig einer verbotenen 
Vereinigung (Art. 3 und 4) angehört oder ihre Ziel
setzungen fördert oder unterstiitzt, begeht ein 
Dienstvergehen. 

(2) Ein Dienstvergehen begeht auch ein Be
amter, der vorsätzlich oder fahrlässig unterläßt, 
Amtspflichten zu erfüllen, die ihm zum Vollzug 
dieses Gesetzes obliegen. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten auch für kommunale 
Wahlbeamte. 

(4) Bei Angestellten und Arbeitern der öffem.
lichen Verwaltung ist ein Verstoß im Sinne des 
Abs. 1 oder 2 als wichtiger Grund zür Kündigung 
anzusehen. 

Art. 23 

(1) In den Fällen des Art. 22 isl eine Dienst
!itrafkammer beim Verwaltungsgericht München als 
Dienststrafgericht des ersten Rechtszuges zuständig. 
Im zweiten Rechtszug entscheidet ein Dienststraf · 
senat des Dienststrafhofes. § 109 der Dienststraf
ordnung bleibt unberührt. 

(2) Die Vorsitzenden, deren Stellvertreter so
wie die Beisitzer der in Abs. 1 Satz l und 2 ge
nannten Dienststrafgerichte werden von der Staats
regierung auf die Dauer von drei Jahren ernannt. 

(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen der 
Dienststrafordnung. 

VIII. Sclilu.llbestimmungen 

Art. 24 

Die Grundrechte der Freiheit der Person, der 
freien Meinungsäußerung, der Versammlungsfref
heit sowie des Eigentums (Art. 2 Abs. 2 Satz 2, 
Art. 5, 8 Abs. 2 und Art. 14 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschl~nd, Art. 102 Abs. l 
Art. 110, 113 und 103 der Verfassung des Freistaates 
Bayern) sind gemäß den Bestimmungen dieses Ge
setzes eingeschränkt. 

Art. 25 

Die Staatsregiemng erläßt die zur Durchfüh
rung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften. 

Art. 26 

Das Staatsministerium des Innern wird ermäch
tigt, unter Aufhebung bestehender Verordnungen 
durch Rechtsverordnung die öffentliche Verbreitung 
von Plakaten, Flugblättem und Flugschriften zu 
regeln, insbesondere die Vorlage bei einer Be
hörde vor der öffentlichen Verbreitung anzuordnen 
und für Zuwiderhandlungen Geldstrafe bis zu ein
hundertfünfzig Deutsche Mark oder Haft bis Z\J. 
vierzehn Tagen anzudrohen. 

Art. 27 

Unberührt bleiben 
1. das Gesetz über die Befriedung des Landtags·· 

gebäudes vom 7. März 1952 (GVBl. S. 99), 
2. das Gesetz gegen die Verwendung von Kenn

zeichen verbotener Organisationen vom 7. Mä.rz 
1952 (GVBl. S. 123). 

Art. 28 

Dieses Gesetz tritt am . . . 1953 in Kraft. 

M i.i n c h e n , den . 1953 

Der Bayerische Ministerpräsident 

* 
Begründung : 

A. Allgemeines 

I. Gründe fiir den Erlaß des Gesetzes 

In den ersten Jahren nach dem lnkrafltreten der 
bayerischen Verfassung von 1946 waren zunächst keine 
nennenswerten politischen Bestrebung·en zu erkennen, 
die gegen den Bestand des demokratischen Staates ge
richtet gewesen wären. Dagegen ist in der jüngsten Ver
g·angenheit eine erhebliche Zunahme sowohl links- w~e · 
rechtsradikaler Bestrebungen festzustellen, die mehr oder 
weniger· offen darauf gerichtet sind, die · verfassungs
mäfüge Ordnung zu stören oder zu beseitigen. 
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Die sielt anbahnenden Angriffe politisch radikaler 
.Kreise gegen die bestehende Staatsform wie gegen maß
gebende Persönlichkeiten des politischen Lebens, ins
besondere die Attentatsversuche aus politischen Beweg
gründen haben zu steigender Beunruhigung und Er
regung der staatstreuen und friedlichen Bevölkerung 
geführt. Falls dem Treiben der verfassungsfeindlichen 
Kreise nicht rechtzeitig und nachdrücklicl1 Einlrnlt ge
boten wird, müßte mit ernsten Störungen des politischen 
Friedens gerechnet und schliefllich eine Gefährdung der 
verfassung·smäfügen Ordnung befürchtet werden. Früh
zeitiges und wirksames vorbeugendes Einschreiten ist 
deshalb im Interesse der Sicherheit des Staates und 
seiner Bewohner unerläfüich. 

Die bayer. Verfassung hat den Sclrntz dieser Ver
fassung zu einer der Hauptaufgaben der Polizei erklärt 
(Art. 99 BVerf.). Die nicht strafhewehrten Normen der 
bayer. Verfassung wie auch des Grundgesetzes gestatten 
jedoch nicht unmittelbar, auf Grund des Strafgesetz
buches und der Strafprozeßordnung einzuschreiten. Das 
Strafred1tsänderungsgesetz vom 30. August 1951 (BGBI. I 
S. 739) hat zwar weitgehende Möglichkeiten strafrecht
lichen Einschreitens eröffnet, insbesondere wegen Tat
beständen der Staatsgefährdung (§§ 88 ff. StGB.), stellt 
jedoch ebenfalls nur einen Teil der· g·egen die verfas
sungsmäßige Ordnung gerichteten Verhaltensweisen 
(Art. 2 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 2 GG.) unter Strafe. 

Soweit verfassi.mgsfeindliches Verhalten unter Strafe 
gestellt ist, besteht auf Grund des Art. 102 AGzStPO. 
die Möglichkeit, auch präventiv einzuschreiten. Soweit 
ein gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtetes 
Verhalten nicht mit Strafe bedroht ist, kann gegen-

, wärtig gern. Art. 2 Abs. 4 des Polizeiorganisations
gesetzes (POG.) vorgegangen werden. Die landesrecht
lichen Grund1ag·en des vorbeugenden Eingreifens gegen 
verfassungsfeindliche Bestrebungen sind damit zwar 
vorhanden, jedoch nidit so klar und übersichtlich wie 
es auf diesem schwierigen Gebiet sowohl für die Staats
hewohner wie für die Behörden und die Polizei wün
schenswert ist. Die notwendige Rechtsklarheit zu schaf
fen und die Yerteihing der Aufgaben und Befugnisse 
auf dem erwähnten Rechtsgebiet deutlich zu machen, ist 
angesichts der zersplitterten Gesetzgebung· und der 
vielfad1 nur ün Wege konstruktiver Gesetzesausleguug 
zu· ermittelnden Rechtslage eines der wichtigsten An
liegen des gegenwärtigen Gesetzentwurfs. 

Das Bundesverfassungsgerid1t hat sich in seinem 
Urteil vom 23. Oktober 1952 - BvB 1/51 - (sog. „SRP
Urteil"; auszugsweise abgedrnckt in JZ. 1952 S. 684 ff.) 
7.Ü der Auffassung bekannt, daß Vereinigungen, die 
unter Art. 9 Abs. 2 GG. fallen,' auf Grund dieser· Bestim
mung ohne weiteres verboten sind „und somit dem Zugriff 
der Exekutive schlechthin unterliegen". Die Exekutive 
kann, wie es an anderer Stelle des Urteils heißt, gegen 
Vereinigungen, die nicht Teile einer Partei, sondern selb
ständige Org·anisationeii sind und die die verfassungs
mäfüge Ordnung verletzen, auf Grund des Art. 9 Abs. 2 
GG. unmittelbar einschreiten. Folgerid1tig wird Ent
spl'echendes auf GTund des Art. 2 Abs. 1 GG. gegenüber 
einem Verhalten einzelner zu gelten haben, das die 
verfassungsmäßige Ordnung verletzt; das Recht auf die 
freie Entfaltung der Persönlich.keit besteht infolge der 
in Art. 2 Abs. 1 GG. enthaltenen Schranke insoweit nicht. 
Sind aber Anordnungen und sonstige Verwaltungs- und 
Polizeimaßnahmen gegen' verfassungsfeindlidie V ereini
gungen und gegen verfassungsfeinclliches Verhalten 
möglich oder zulässig und zum Vollzug der Verfassungs
gesetze geboten, so können begründete Bedenken gegen 
eine Regelung des Vollzugs der verfassungsrechtlichen 

·Verbote dur.ch Landesgesetz nicht bestehen-. 
Der im GG. gebrauchte Ausdruck „verfassungs

mäßige Ordnung" ist inhaltlich nicht völlig klar. Das 
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Bundesverfassungsgericht hat in dem oben bezeichneten 
Urteil gleid1sinnig mit ihm den kaum weniger pro
blematischen Ausdruck „staatliche Gesamtordnung" ge
braucht. Die Rechtsprechung der übrigen Gerichte und 
die Meinung der maflgebenden Kommentare zum Bonner 
GG. schwankt hinsichtlich der Auslegung des Begriffs 
„,rerfassungsmäß.ige Ordnung" (vgl. die Urteile d. Bad. 
VGH. Freiburg vom 5. Juli 1951 - DVBI. 1951 S. 635, 
636, d. OVG. Münster vom 20. September 1950 - DöV. 
1952 S. 56, 59, cl. L VG, von Rheinland-Pfalz vom 29. Mai 
1952 - DöV. 1952 S. 664, 667, 668; ferner v. Mangqldt 
Komm. z. Bonnet· GG„ Anm. 4 Abs. 4 der Vorbemerkun
gen, Anm. 2 Abs. 2 u. 3 zu A.rt. 2, Anm. 3 Abs. 1 zu 
Art. 9 sowie Bonner Komm. z. GG. Erl. II 1 h zu Art. 2 
und Erl. II 2 c zu Art. 9). 

Der vorliegende Entwurf unternimmt es nicht, den 
Begriff „verfassungsmäßige Ordnung" gese.tzlich er
schöpfend zu umsdHeihen, er erklärt vielmehr nur eine 
Reihe von Verhaltensweisen und Zusammenschlüssen, 
die mit Sicherheit gegen die verfassungsmäßige Ord
nung verstoßen, als verboten und regelt das in diesen 
Fällen zulässige Eingreifen der Exekutive. 

Der Entw nrf ordnet d_aJl"it nicht nur im erforder
lid1en und verfassungsrechtlich zulässigen Maß die für 
den Schutz der staatlichen Grundordnung des Frei
staates Bayern notwendigen gesetzlidien Voraussetzun
gen für ein wirksames Vorgehen gegen Verfassungs-

. feinde. Er trägt darüber hinaus dem unabweisbaren 
rechtsstaatlichen -Bedürfnis Rechnung, mit möglichster 
Klarheit einerseits dem Staatsbewohner deutlich zu 
machen, welche Verhaltensweisen als gegen die verfas
sungsmäßige Ordnung gerichtet und damit als verboten 
angesehen werden müssen und welche staatlichen Maß
nahmen gegenüber einem solchen Verhalten zulässig und 
zu erwarten sind. Er umreißt ferner die entsprechenden 
Aufgaben der Verwaltungsbehörden und der Polizei ge
nauer und gibt diesen Organen klare Richtlinien für die 
notwendigen Maßnahmen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf trägt damit über
wiegend den Charakter eines landesrechtlichen Aus
führungsgesetzes zu den Art. 2 Abs. 1 und 9 Abs. 2 GG. 

II. G e s e t z g e b u n g s z u s t ä n d i g k e i i 

Die Gesetzgebungszuständigkeit des Landes Bayern 
ist g·egeben. 

Gegenstand des Gesetzes ist die wirksame Bekämp
fung verfassungsfeincllicher, politisd1radikaler Bestre· 
bungen und damit die Sicherung des politischen Frie
dens. Das Gesetz gehört mithin allgemein in den BereiCh 
des Rechtes der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, für 
das die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder gegeben 
ist (Art. 30, 70 GG.). 

Der Entwmf enthält keine strafrechtlichen- Bestim
mungen; es kann daher Art. ?4 Nr. 1 GG. nid1t in· Be
tracht kommen. 

Soweit sich der Entwu.rf mit Vereins- und Vel'Samm
lungsrecht befaßt, das nach Art. 74 Nr. 3 GG. zur kon
kurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit des ~undes 
gehört, hat Bayern gegenwärtig die Gesetzgebungsbe
fugnis gern. Art. 72 Abs. 1 GG„ da der Bund bisher von 
seinem Gesetzgebungsrecht nod1 keinen Gebrauch ge
macht hat. Auch aus Art. 125 GG. ergibt sid1 insoweit 
kein Hindernis, da die hier einsdilägigen Bestimmungen 
des Vereinsgesetzes vom 19. April 1908 (RGBI. S. 151) 
nach herrschender Auffassung in Rechtsprechung unrl 
Lehre schon unmittelbar nach dem 1. Weltkrieg und 
unter ·der Herrschaft der Weimarer Reirhsverfassung 
außer Kraft getreten sind (vgl. Waldeck.er in Anschütz/ 
Thoma, Hanclbucl1 des DeJ1tschen Staatsrechts, Bel. 2 
S, 637 ff, insbes. S. 642 Fußnote 1). 
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Der Entwurf hat sich überdies gerade hinsichtlich 
des Vereins- und Versammlungswesens die möglichste 
Zurückhaltung auferlegt und nur die unmittelbar in der 
Öffentlichkeit in Erscheinung tretenden Vorgänge be
handelt. Er enthält dagegen z. B. keine Vorschriften 
über die Auflösung von Vereinigungen, die auf Grund 
des Art. 9 Abs. 2 GG. verboten sind, die etwaige Ein
ziehung ihres Vermögens u. ä. 

Auch Art. 73 Nr. 10 GG. steht einer landesrechtlichen 
Regelung nicht entgegen, da der Entwurf nicht Fragen 
der Zusammenarbeit des Bundes und der Ländet in 
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes behandelt und 
auch kriminalpolizeiliche Fragen nicht geregelt werden. 

III. ku f b a u d e s G e s e t z e s 

Das Gesetz gliedert sich in acht Abschnitte. Abschnitt 
enthält die Aufgaben der Verwaltungsbehörden, Ab

schni lt II - ausgehend vom Art. 2 Abs. i GG. - Verbots
bestimmungen für verfassungswidriges Verhalten ein
zelner. Abschnitt III benennt in Ausführung des Art. 9 
Abs. 2 GG. Eiilzeltypen verfassungsrechtlich· verbotener 
Vereinigungen und bestimmt das landesrech tliche Ver
botsverfahren. Absclmitt IV regelt die einsclllägigen Teil
gebiete des Versammlungswesens, Abschnitt V Exekutiv
maßnahmen gegeil den verfassungsfeindlichen~ Gebrauch 
von Gegenständen. Abschnitt VI bringt die Zuständigkeits-. 
regelungen, benennt insbesondere die Befugnisse c!er 
Polizei uild befaßt sich in diesem Zusammenhang mit der 
aufschiebenden Wirkung der allgemein zulässigen 
Rechtsbehelfe. Abschnitt VII enthält dienststrafrechtliclle 
und dienststrafverfahrensrechtliche Bestimmungen, Ab
schnitt VIII Schlußbestimmungen. 

B. Erläuterungen zu dem Gesetzentwurf im einzelnen. 
Benennung des Gesetzes: 

Bei der Benennung des Gesetzes wurde bewuilt von 
der früher für ähnlicl1e Gesetze üblichen Bezeichnung 
als „Staatssicherheitsgesetz" abgesehen, weil der Ent
wurf einen Teil der Bestimmungen, die eine solche Be
nennung rechtfertigen würden, nicht enthält und inhalt
licl1 nur der Sicherung des politisclien Friedens im Frei
staat Bayern dienen soll. Die Aufnahme der Worte „in 
Bayern" in die Gesetzesüberschrift entspricht der Übung 
bei den bisherigen Entwürfen der baye1·ischen Polizei
gesetze, die ihre Eigenschaft als Landesgesetze schon 
durcl1 diesen Zusatz erkennen lassen sollen. „ 
ZuArt.1: 

Art. 1 leg·t die hehö!'dlichen Aufgaben zum Schutz 
der verfassungsmäfügen Ordnung in dem in Abschnitt 
A I der Begründung genannten Umfang fest. Er bezeicl1-
net als Träger dieser Aufgaben die Behörden der all
gemeinen inneten Verwaltung und zwar entsprechend 
dem Aufbau der Domokratie von unten nach oben (vgl. 
Art. 11 Abs. 4 BVerf.). 1 

Bei den Gemeinden frägt die Verantwortung der 
Gemeinderat als das nach der Gemeindeordnung grund
sätzlich allein zuständige Beschluß- und Vertretungs
organ der Gemeinde. Soweit selbständige Handlungs
rechte des ersten Bürgermeisters bestehen (Art. 37 
GemO. 1952), bleiben diese unberührt. 

Abs. 3 Satz 2 klärt die Frage, ob ·die sich aus Ab
satz 1 ergebenden Aufgaben zum eigenen oder zuin 
übertragenen Wirkungskreis der Gemeinden gehören. 
Nachdem die Verhütung, Unterbindung und gegebenen
falls polizeiliche Verfolgung verfassungsfeindlicher Hand
lungen schon durch Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Poli
zeiorganisationsgesetzes als grundsätzlich staatliche· Auf
gaben bestätigt worden sind, war im vorliegenden Ent
wurf von der gleichen Voraussetzung auszugehen. 

Eine Vorschrift über die Kostendeckung· (Art. 83 
Abs. 3 BVerf. Art. 8 Abs. 4 GemO. 1952) erschien nicht 
erforderlich, weil es sicl1 hier nur um die gesetzliche 
Bestätigung von Aufgabeu handelt, die den Gemeinden 
scl1on bisher oblagen, und weil durch die hier genannten 
Aufg·aben keine ausscheidharen Mehrkosten entstehen. 

ZuArt. 2: 

Die zunehmende Verfeinerung der Methoden poli
iiscl1 radikaler Elemente hat gezeigt, daß das V erbot 
entsprechender Vereinigungen, Gruppen, Gliederu:ngen 
oder dergleichen nicht als ausreichend angesehen werden 
kann, sondern daß aucl1 verfassungsfeindliches Verhalten 
einzelner des ausdrücklichen Verbots bedarf. Dieses 
Verbot ist in Art. 2 Abs. 1 GG. mit enthalten (vgl. für 
das bayeriscl1e Verfassungsrecht Nawiasky-Leusser, Er
läuterungen zu Art. 98 BVerf.). 

Eine über Art. 2 des Entwurfs hinausg·ehende. Kon
kretisierung der Tatbestände· ist angesichts der Ver
schiedenartigkeit der in Betracl1t kommenden Verhal
tensweisen unzweckmäßig und wegen des Verzichts des 
Gesetzentwurfs auf Strafbestimmungen nicht geboten. 

Abs. 1 verbietet allgemein ein Verhalten, das ge
eignet ist, einer Gewalt- oder Willkürherrsclrnft ~Tor
schuh zu leisten. Satz 2 setzt für die dort erwähnten Tat
bestände dnscluänkend die Absicht voraus, für eine 
totalitäre Regierungsform zu werben, sie zu erneuern 
oder nachzuahmen, so daß beispielsweise gewöhnlicl1e 
Wittshausgespräche von dem Verbot nicht betrofl;en 
werden. 

Abs. 2 sichert nicht eine ganz bestimmte Form der 
Demokratie, sonde1·n Ordnung und Einrichtungen, ohne 
die ein demohatischer Rechts- und Verfassungsstaat 
allgemein nicht gedacht werden kann (vgL auch Art. 75 
Abs. 1 BVerf.). Vor allem werden die Volksvertretung 
als Inhaberin der gesetzgebenden Gewalt, die Teilung 
der Gewalten, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und 
die .verfassungsmäßig gewährleisteten Grundrechte (vgl. 
für die Fassung der Nr. 3. den Wortlaut von Art. 19 
·Abs. 2 GG.) sowie die Ehre von Personen geschützt, die 
sich in hervorragender Weise für die freiheitliche demo
kratische Grundordnung einsetzen oder eingesetzt haben. 
Abs. 2 Nr. 4 schützt ausdrücklich auch das Andenken 
Verstorbener, z. B. der Männer des 20. Juli. Damit wird 
einer Ehrenpflicht des .demokratischen Staates genügt. 

Zu Art. 3: 

Zu Abs. 1: 
Es bedarf keiner näheren Erläuterung, daß die Be

iätigung verbotener Vereinigungen gleichfalls ''erböten 
sein muß. 

Zu Abs. 2: 
Es ist in Recl1tsprechung und Lehre unbestritten, daß 

die Verbotsbestimmungen des Art. 9 Abs. 2 GG. und des 
Art. 114 Abs. 2 BVerf. unmittelbar geltendes Recht und 
daher Verwaltungsanordnungen zu ihrem Vollzug not
wendig und zulässig sind (vgl. die in Abschnitt AI der 
Begründung ang·eführte Auffassung des 'Bundesverfas
sungsgerichts). 

Z'mn Vollzug notwendig ist aber vor allem die nähere 
Feststellung, welche Vereinigungei1 unter die genannten 
Verfassungsbestimni ungen fallen. Die schwierige grund
sätzliche Feststellung kann nicht den Verwaltungsbehör
den oder der Polizei überlassen bleiben (vgl. d. Begr. zu 
Art. 4). Abs„2 nennt daher einige der wichtigsten Typen 
der durch Art: 9 Abs. 2 GG. als verboten geket111zeich
neten Vereinigungen, ist jedoch für die Exekütive nicht 
unmittelbar verbindlieh; es bedarf vielmehr in jedem 
Fall nocl1 einer Feststellung der Staats·regierung · gern. 
Ad. 4 des Entwurfs. 



Zu Abs. 3: 

Das Tragen von Uniformen oder einheitlicher Klei
dung durch Angehörige verbotener Organisationen stellt 
~ich als eine „Tätigkeit" im Sinne des Art. 9 Abs. 2 GG. 
dar und ist demgemäß. verboten. Um mögliche Z·weifel 
auszuschließen, schien jedoch die ausdrückliche Feststel
lung im Gesetz zweckmäßig. Andererseits kann da!:> Tragen 
von Uniformen oder Unifonnteilen nicht schlechthin ver
boten sein (z.B. für Wachmänner der Wach- und Schließ
gesellschaften u. dgl.). Dies war durch Beschränkung· 
des Verbots auf Personen zu klären, die einer verbote
nen Vereinigung angehören und sich einheitlicher Klei
dung· als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Ge
sinnung bedienen. 

Die Formulierung· des Abs. 3 verbietet nichl das 
Tragen von Uniformen durch Ang·ehörige vo11 Vereini
gungen verfassungstreuer :Richtung. 

Die für den Vollzug der Verbotsnormen det· Ar l. 2 
nnd 3 notwendigen Exekutivbefugnisse sind vor allem, 
soweit sie sich nicht aus anderen Gesetzen ergeben, in 
den Abschnitten IV bis VI des Entwurfes enthalten. 

Beamte, die schuldhaft gegen die Bestimmungen det' 
Art. 2 und 3 verstoßen, beg·ehen ein Dienstvergehen; 
dies wird in A.rt. 22 Abs. 1 des Entwurfes ausdrücklich 
festgestellt. 

Zu Art. 4: 

Die Verwaltungsbehö:rden besonders der unteren und 
der Mittelstufe sowie die Polizei können in der Regel 
den überbliCk nicht haben, der für die Entscheidung not
wendig ist, oh eine Vereinigung als verfassungsrechtlich 
verboten anzusehen ist. Die Benennung der auf Grund 
Verfassungsrechts verbotenen Vereinig·ungen ist über
dies eine MaHnahme von erheblicher rechtlid10r und vor 
allem politischer Bedeutung. Auch deshalb kann und soll 
sie nicht den Verwaltungsbehörden oder dei· Polizei 
überlassen bleiben. Vielmehr erscheint es erforderlich 
und gerechtfertigt, diese Entscheidung für den Bereich 
des vol"liegenden Enhvul'fs allein der Staatsregierung 
als dem höchsten politisch verantwortlichen Organ der 
Exekutive vorzubehalten. 

.Die Zuständigkeit der Staatsregierung WUl'de in be
wußter Abweichung von§ 129a StGB. vorgesehen; siebe-. 
gründet - anders als die des bayel'ischen Verwaltungs
gericl:itshofs oder des Bundesverwaltungsgerichts gemäß. 
§ 129 a StGB. - für sich allein nicht die Strafbarkeil der 
an der verbotenen Vereinigung Beteiligten, ist aber not
wendige Voraussetzung· für ein Einschreiten gegen eine 
Vereinigung m1f Grund des vorliegenden Gesetzes. 

. Für .Beamte gilt die Sonderregelung des Art 22 
Abs. 1 des Entwurfes, auf dessen Begrlindnng· Bezng· ge
nommen wird. 

Zu Art. 5: 
Dem Bundestagsplenum liegt derzeit ein Entwurf 

der Bundesregierung über ein Versammlungsordn ungs
gesetz vor. Bis zum Erlaß dieses Bundesgesetzes ist eine 
landesrechtliche Regelung möglich (vgl. o. Abschn. A JT). 

Abgesehen davon, daß die Verabschiedung· des Bun
desentwurfes ungewiH ist, vermeidet es der vorliegende 
bayerische, das Versammlungswesen in allen im Bundes
entwurf vorgesehenen Einzelheiten zu regeln. Anderer
seits gehen die Bestimmungen des gegenwärtigen baye
rischen· Entwurfs "im Hinblick auf den. Schutz der ver
fassungsmäßigen Ordnung zum Teil weiter als die des 
Bundesentwurfes. Eine Angleichung beider Entwürfe in 
der Richtung des bayei·ischen wird angestrebt. 

Soweit Art. 5 das Versammlungsrecht für Vetsarnm-
· lungen jedei- Art einschränkt, ist diese Eins-chränkm1g 
aus dem Gesichtspunkt der Wahrung det öffentlichen 
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Sichel'heit zwingend geboten. Eine derartige' Einschrfö1-
kung durch Gesetz ist zulässig (Art. 8 Abs. 2 GG., Art. 98 
BVerf.). Es handelt .sich zudem nicht um ein g·enerellei; 
vorbeugendes Versammlungsverbot, sondern lediglich um 
die Festlegung der Voraussetzungen, unter denen im 
Einzelfall das Verbot erforderlich ist. 

.Einer etwaigen Fehlanwendung des Art. 5 steht zu
nächst der auch vom Bayer. Verwaltuugsgerichtshof in 
ständiger Rechtsprechung· entwickelte und anetkannte 
Grundsatz der Verhältnismäfüg·keit (Angemessenheit) der 
Exekutivmaßnahmen entgegen, der in den Fällen des 
Art. 5 bedeutet, daß an sich zulässig·e Versammlungen in 
erster Linie zu schützen sind und ·ein präventives Vet;
bot nm: in Betracht kommt, >venn von vornherein ab
zusehen ist, daR die Versammlung aus Verschulden der 
Verantwortlichen die verfassungsmäRig·e Ordnung ge
fährden oder stören wird oder wenn der Schutz der Ver
sammlung· geg·en voraussehbare Störungen von ande.rel' 
Seite mit den verfügbaren polizeilichen Kräften und 
MiHeln nicht gewährleistet werden kann. Ein MiHbrnuch 
des ·versammlungsverbots würde überdies bei Beamten 
ein Dienstvergehen gern. ArL 36 Abs. l BBG. darstellen. 

Zu A r t. 6: 

Art. 6 enthält. für Versammlungen unter freiem Him
mel eine zusätzliche Verbotsmöglichkei't. Hiernach ist 
ein Verbot solcher Versammlungen auch zulässig, wenh 

a) anläßlich der Versammlung· oder durch die Vei·
sammlung eine erhebliche Verletzung m:iderer als 
der in Art. J genannten Gesetze zu erwarten ist 
und 

h) dies mit den verfügbaren polizeilichen Kräften und 
Mitteln voraussichtlich nid1t verhindert werden 
kann. 

Aus der Ve.rbindung dieser beiden Vornus;;etzu;1ge11 
ergibt sich, daß die bloß allgemeine Vermutung dne.r 
Gesetzesvedetzung für ein Verbot nicht ·genügt, sondern 
daR konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen müssen und 
der Eintritt erheblidJer Gesetzesvel'letzung·en mit hoher 
Wahrscheinlichkeit vorauszusehen ist. Ferner sind -
wie auch in den Fällen des Art. 5 Nr. 2, 3 und 5 - zu
erst alle verfüg·baren Polizeikräfte und -mitt.<;)1 zum 
Schutz der Versammlung einzusetzen. Das präventhie Ver
bot ist nur gerechtfertigt, wenn Rechtsverle~zung·en. sol
dien Ausmaßes drohen, daf! v911 vornherein zu übersehen 
ist, die verfügbaren Kräfte und Mittel würden nicht aus
reichen. 

Zu Art.?: 

Art. 7 bez.ieht sich auf Versammlungen ,iedet: Art 
Die Vorschrift trägt dem Grnndsatz der Verhältnismäf!ig
keit (Angemessenheit) für den Fall Rechnung, da.ß. die 
Gefahr für einen slrafrechts-, verfassungs- oder sonst 
reehtswidrigen Verlauf der Versammhing nur aus eiern 
Erscheinen oder Auftreten bestimmter Personen zu er
warten ist. Auf Grund des Art. ? kann auch das Aüf
ireten als verfassungsfeindlich bekannter Redner im 
Rahmen sonst zulässiger Veranstaltung·en verhindert 
werden. Zu bemerl~en ·ist, da.ß. Art. 7 keine selbstiindi
gen Verbotstatbesfände enthält, sondern allgemein aur 
die in den Art. 5 und 6 enthaltenen Verbotsgriinde Bezug 
nimmt.. 

Art. 'l Abs. 2 engt die Vet·botsvoraussetzungen der 
Ad. 5 und 6 noch weiter ein,· da im Hinblick auf cle11 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Ang·emessenheit) 
zunächst zu prüfen ist, ob der ordnungsgemäße Ver.lauf 
der Versammlung durch Auflagen himetchend ·gesil'hert 
werden kann. · 

An dieser Stelle -ist darnuf hinzuweisen;. d_aU beson
dere Best.inunungen für den· Fall. des Art. 18 GG. (Ve.r- , 
-wir~ung von Gnmdrechten) .entbehrlich erscheinen ... Ge-
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mäH Satz 2 dieser Vorschrift spricht das Bundesverfas
sungsgericht die Verwirkung und ihr Ausmaß aus. Nach 
§ 13 Nr. 1, §§ 36 ff. des Gesetzes über das Bundesver
fassung·sgericht vom 12. März 1951 (BGBL I S. 243) kann 
dieses Gericht Beschlagnahmen oder Durchsuchungen nach 
den Votschriften der StPO. anordnen (§ 38 BVerfGGes.). 
Wird die Verwirkung von Grundrechten durch das Ge
richt festgestellt, so kann es „dem Antragsgegner auch 
nach Art und Dauer genau bezeichnete Beschränkungen 
auferlegen, soweit sie nicht andere als die verwirkten 
Grundrechte beeinträchtigen. Insoweit bedürfen die Ver
waltungsbehörden zum Einschreiten gegen den Antrugs
gegner keiner weiteren g·esetzlichen Grundlage" (§ 39 
Abs. 1 BVerfGGes.). 

ZuArt.8: 

Art. 8 Abs. 1 legt die Pflicht zu schriftlicher Anmel
rlung von Versammlungen unter freiem Himmel mit einer 
Frist von 48 Stunden fest. Dieser Zeitraum ist im Hin
blick auf Sonn- und Feiertage erforderlich. Die An
meldepflicht auf Grund Gesetzes ist zulässig gern. Art. 8 
Abs. 2 GG. und Art. 11-3 mit Art. 98 S.atz 2 BVerf. 

Art. 8 Abs. 2. des Entwurfs enthält die Mindester
fordernisse der Anmeldung. 

Abs. 3 entspricht eine1· im Versammlungsrecht her
gebrachten Regelung (vgl. § 9 Abs. 2 d. VereinsGes. von 
1908 und § 1 Abs. 3 cl. VO. d. Reichspräsidenten zur 
Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 28. März 
1931 - RGBI. I S. 79). 

ZuArt.9: 

Gemäß Art. 3 Abs. 1 ist verbotenen Vereinigungen 
,jede Betätigung untersagt. Demgemäß sind auch Ver
sammlungen derartiger Vereinigungen verboten. Werden 
Versammlungen dieser Art oder Versammlungen, die 
nuf Grund der Art. 5 oder 6 verboten werden, dennoch 
geplant oder abgehalten, müssen sie verhindert, g·egebe
nenfalls aufgelöst werden. Einer entspredienden Rege
lung bedarf es für den Fall der Nichterfülhrng einer 
Auflage gern. Art. 7. 

Die Möglichkeit der Auflösung· oder Unterbrechung 
ist ferner für Fälle vorzusehen, in denen sich zwingende 
oder fakultative Verbotsgründe erst im Verlauf einer 
Versammlung ergeben. Die entsprechenden Befug·nissc 
sind in den Abs. 2 und 3 vorgesehen. 

Sofem Veranstalter, Leiter oder Teilnehmer der Ver
~ammlung das Recht der freien Meinungsäußerung in 
strafbarer oder sonst geg·en die verfassungsmäßige Ord
nung gerichteter Weise mißbrauchen, ein derartiger MiH
hrauch zugelassen wird oder objektiv nicht verhindert 
werden kann, würden die Voraussetzungen des Art. 5 
Nr. 1, 4 oder 5 erfüllt und in Verbindung mit Art. 9 
Abs. 2 des Entwurfs die Versammlung aufzulösen sein. 

Art. 9 Abs. 4 gestattet die notwendigen Maß.nahmen 
hei Verletzung der Vorschrift des Art. 8. 

ZuArt.10: 

Art. 10 ermöglicht die Beschlagnahme alles dessen, 
was zur Begehung verfassungswidriger Handlungen ver
wendet worden ist oder verwendet werden soll. Er ist 
zusammen mit Art. 11 eine der wichtigsten Voraussetzun
gen für den wirksamen Vollzug des Gesetzes, das - wie 
erwähnt -- auf Strafbestimmungen verzichtet. 

Abs. 2 läß.t z. B. die Besd1lagnahme von Druckerei
maschinen oder -einrichtungen zu, soweit die in diesem 
Absatz genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

Die Beschlagnah:u;ie nach Art. 10 ist zulässig allein 
hei Vorliegen des objektiven Tatbestandes und unab
hängig von einem Verschulde11 der von der Maf!mihmc 
u umi ttelba1· Betroffenen. 

Zn Art. 11 : 

Zur erfolgreichen Bekämpfung verfassungswidrigen 
Verhaltens ist insbesondere die Beschlagnahme hierzu 
benützter Beförderungsmittel oder sonstiger Gegenstände 
und Einrichtungen zwingend erforderlich. 

Die Absätze 1 und 2 regeln die Beschlagnahmemög
lichkeit sowohl gegenüber Vereinigungen als auch ge
genüber Einzelpersonen. Abs. 1 ist besonders für die bei 
verfassungsfeindliclien Handlungen nicht .seltenen Fälle 
'vichtig, in denen der tatsächlich oder rechtlich Ver
fügungsberechtigte nicht ermittelt werden kann oder 
selbst keine verfassungsfeindliche Handlung begangen 
hat. 

Zu Art. 12: 

Die Zulässigkeit der verwaltungsbehördlichen oder 
polizeilichen Beschlagnahme neben der strafprozessualen 
rechtfertigt sich aus ihrer völlig verschiedenen Zielrich
tung. So können z. B. die Voraussetzungen für eine 
präventive Beschlagnahme' durchaus gegeben sein, auch 
wenn die Beschlagnahme zunächst auf Gl'llnd des § 94 
StPO. erfolgt ist und die - übrigens nidit zwingend vor· 
geschriebene - richterliche Bestätigung gern. § 98 Abs. 2 
StPO. nicht erteilt werden kann, weil die Voraussetzun
gen des § 94 nicht oder vielleicht noch nicht· vorgelegen 
haben. Gerade bei verfassungsfeindlichen Handlungen 
kann zunächst der Anschein bestehen, es handle sich um 
einen auf Grund des Strafrechtsänderung·sgesetzes straf
baren Tatbestand, während die nähere Prüfung ergibt, 
daß trotz einwandfrei verfassungswidrigen Charakters 
der Handlung ihre Subsumtion unter die Tatbestände des 
StGB. nicht möglich ist. Damit scheidet dann auch die An
wendbarkeit der StPO. aus, nicht aber die des vorliegen
den Gesetzes, das gerade die verfassungsfeindlichen 
Handlungen erfassen soll, die strafrechtlich nicht verfolgt 
werden können. Es ist eine durch Art. 99 BVerf. gebotene 
Aufgabe der Verwaltungsbehörden und der Polizei, Ver
stöile gegen die Rechtsordnung und die Vel'fassung auch 
dann und insoweit zu unterbinden, als strafrechtliche 
Tatbestände ~·icM gleichzeitig erfüllt sind. · 

Eine besondere gerichtliche Kontrolle der im Elit
wurf vorgesehenen Beschlagnahme etwa durch die Ver
waltungsgerichte vorzusehen - ähnlich der Vorschrift 
des § 98 Abs. 2 StPO. -, erscheint entbehrlich. Im Hin
blick auf die verwaltungsgerichtliche Generalklausel wird 
die Nachprüfung der Beschlagnahme a:uf Grund des ·vor
liegenden Entwurfs im Wege der Anfed1tungsklage je
derzeit möglich sein. Gern. § 51 Abs. 3 Satz 3 VGG. kann 
über die vorläufige Aussetzung· der Vollziehbarkeit in 
ddngenden Fällen auch durch den Gerichtsvorsitzenden 
vorab entschieden werden (vgl. für den vorliegenden 
Entwurf Art. 21. und die Begründung hierzu). 

Das allgemeine verwaltungsgerichtliche Recht.smittel
ve rfahren untersd1eidet sich von dem strafprozessualen 
dadurch, dafl im verwalt.ungsg·erichtlichen Verfahren der 
Betroffene selbst durch eine:n:' Antrag das Verfahren in 
Gang setzen mufl und eine gerichtliche Überprüfung der 
Beschlagnahme von Amts wegen nicht vorgenommen 
wird. Dies ·erscheint im Hinblick auf den wesentlich ver
schiedenen Aufbau des verwaltungsgericht.lid1en Ver
fahrens gegenüber dem strafgerichtlichen gerechtfertigt 
und ausreichend. Während die s'trafprozess'uale Beschlag
nahme - wenn § 98 Abs. 2 StPO. fehlen würde - nur 
im Strafverfahren selbst, gegebenenfalls im objektiven 
Strafverfahren, nachgeprüft werden könnte, auf dessen 
Dutchführung der von der Beschlagnahme Betroffene zu
mindest dann keinen Einfluß hat, wem1 er nicht selbst 
Beschuldigter ist, kann die Anfechtungsklage jedetzeit 
und von jedem erhoben werden, der eine Verletzung ihm 
zustehender Rechte geltend macht. Der dem Betroffenen 
zustehende Rechtsschutz ist also bei der Besd1lag11ahme 



nach dem vorliegenden Entwurf wohl andersartig, 11ichl 
nher geringer als nach. der StPO. 

Eine weitei·e, der Vorschrift des § 98 Abs. 2 StPO. an
genäherte Sicherung gegen ungerechtfertig·te Maßnahmen 
ergiht 8ic:h ans Art. 19 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs„ det 
zwingend und daher strenger ist als A1·t. 98 Abs. 2 StPO. 

ZuA1·t.13: 

Art. 13 regelt das normale Rückgabeverfahren bei 
Beschlagnahmen. Er sieht die Herausg·abe der beschlag
nahmten Sache vor, w e n n und vor allem auch so b a 1 cl 
dies geschehen kann, ohne den Zweck des Gesetzes zu 
g·efährden. 

Zu Art. 14: 

ßei der Beschlagnahme von Gegenständen kann der 
Fall eintreten, dall sie nicht wieder heransgegeben wer
den können, weil die Herausgabe entweder geg·en den 
Zweck des Gesetzes verstoßen würde oder weil Art oder 
Beschaffenheit der Gegenstände eine andere Verwendung· 
gegebenenfalls sog·ar die Vernichtung· (vgl. Art. 16 des 
Entwmfes) notwendig machen. Verwandte Vorschriften 
finden sich u. a. im Zivilrecht (z. B. §§ 383 Abs. J, 
1219 BGB.; § 390 Abs. 3 ZPO.), im Abgabenrecht (§ 433 
Abs. 2 RAbgO.), im Wirtschaftsrecht (§ 5? Wirtsehafü
straJgesetz mit § 43 Ordnungswidrigkeitengesetz); für 
das Strafverfahren sieht der Entwurf eines Dritten 
Strafrechtsänderung·sgesetzes (Strafrechtsbereinigungs
gesetz) eine dem g·leichen Zweck dienende Bestimmung 
vor. Vor der Verwertung oder Vernichtung beschlag·
nahmter Gegenstände sind ßei;echtigte, die bekannt sincl, 
in der Reg·el zu hören. 

Ein besonderes gerichtliches Verfahren für die Ver
wertung .,;orzusehen, erübrigt sich infolge der beson
deren Struktur der allgemeinen Verwaltungsg·erichtsbar
keit, auf die schon in der Begründung zu Art. 1.2 hin
gewiesen wurde. Anders als bei allen anderen gericht
lichen Verfahrensordnungen besteht für die allgemeine 
Verwaltungsgerichtsbarkeit die Generalklausel der §§ 22 
und 35 VGG., die jederzeit die Anrufung der gericht
lichen Kontrolle gegenüber „allen Verfügungen der Ver
waltungsbehörden" und gegenüber „sonstigen Verwal
tungsakten" durch jeden zuläßt, der die Verletzung eines 
ihm zustehenden Rechts behauptet oder eine ihm ange
sonnene Verbindlichkeit bestreitet In der Hand des 
Richters liegt nach Anrufung des Gerichts auch die Be
fugnis, den Vollzug einer Verwaltungsnaßnahme zu 
hemmen (§ 51 Abs. 3 VGG., Art. 21 Abs. 1 des Entwurfes). 

Eine beso.ndere Vorschrift für den Rechtsschutz für 
Ansprüche Dritter an der beschlagnahmten Sache ist 
ebenfalls entbehrlich, weil die Fassung des Entwurfs 
(„e in Berechtigter") in Verbindung mit der verwaltungs
gerichtlichen Generalklausel jeden schützt, der ein 
ReCht an der beschlagnahmten Sache glaubhaft machen 
kann. 

Art. 14 Abs. 2 des Entwurfs soll die Verwaltung vor 
übermäßigen Aufwendungen für die Aufbewahrung· 
schützen. Die vorgesehene Frist von zwei Jahren er
sCheint im Hinblick auf die Interessen der Berechtigten 
au sreiChend. 

Z.n A.rt. 15: 

Hier wird die weitere Behandlung etwaiger Ver
wertnngserlöse geregelt. ·Da die in Abs. 2 g·enannten 
,;Zweifel an der Berechtigung" in aller Regel auf dem 
Gebiet· des bürgerlichen ReChts bestehen werden, vvur 

· der Rechtsweg· vor den bürgerlichen Gerichten ausdriick
lich für zulässig zu erklären. Der Rechtsweg vor den 
Verwaltung·sgerich ten wird dadurch nicht verschlossen, 

·falls die wirkliche Natur eines behaupteten Anspruchs 
öffentlich-rechtlich is.t (v:gl. .§ 13 GYG.). 

Der Rechtsweg vor den bürgerlichen Gerichten wu t 
im übrigen auch im Hinblick auf Art. 14 Abs. 3 Satz 4 GG. 
und Ad.159 Satz 2 BVerf. offen zu.lassen, da es sich auch 
um Ansprüche cler dort genannten Art handeln kann. 

ZuArt.16: 

In den hier genannten Fällen erscheint die Vemichtung 
der beschlagnahmten Gegenstände im Hinblick auf über
wiegende Tnteressen der öffentlichen Sicherheit nicht nur 
zulässig', sondern geboten. Im i.ibrig·en wird auf die Be
gründung· zu Art. 14 Bezug genomrne!1. 

Zll Ari. 1?: 

Auf Grund dieses Gesetzes allein sollen Durd1-
suchung·en von Personen odet Sachen, von Wohn- oder 
Geschäftsräumen nid1t zulässig sein. Der En !wurf regelt 
daher nur die Beschlagnahme, nicht auch die Dtrrch
suchung-. Daraus ergibt sich, clall Durchsuchungen nur 
auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften, vor allem 
der StPO„ zulässig sind. Es erschien zweckmäßig, das in 
einem besonderen Artikel zum Ausdruck zu bringen. 

Der Entwurf läHt es bei Bescl1lag·nahmen bewenden, 
weil es vore1·st ausreichend erscheint, z. B. Handzettel 
ode1· Flugschriften, die offen verteilt werden, oder Pla
kate und sonstig·e Druckschriften zu beschlagnahmen, die 
z.B. anläßlich zollamtlicher Überprüfung von Fahl'Zeugen 
festgestellt werden, zollrechilicl1 aber nicl1t zu beanstan
den sind. DurchsuChungen bleiben damit im wesentlichen 
auf die schwereren Fälle besChränkt, in denen begrün
deter Verdacht auf Vorliegen einer strafbaren Handlung 
besteht, oder in denen das Bundesverfassungsgericht ent
sprechende Maßnahmen anordnet (vgl. Begründung· zu 
Art. ?). 

Im übrig·en wird das in Vorbereitung befindliche 
Gesetz über die Aufg·aben und Befugnisse der Polizei 
auch eine eing·ehende Regelung der polizeilichen Durch
suchung enthalten. Diesem Gesetz vorzugreifen, erschien 
hinsichtlicl1 der Durchsuchungen - wie oben erwähnt -
niCht erforderlich. 

ZnArt.18: 

Art. 18 enthält die Zuständigkeitsregelung· für An
ord~rnng·en auf Grund des Gesetzes. 

Den zuständigen V erwaltungsbehfüden wird aus
drücklich das Recht eingeräumt, sich der Polizei zur Voll
zugshilfe zu bedienen. Die näheren Vorschriften über die 
Weisungsrechte ergeben sich aus den einschlägigen Be
stimmungen des Polizeiorg·anisa tionsgesetzes und der 
Gemeindeordnung. 

Zu Art. 19: 

Art. 19 regelt in Erg·änzung des Art. 18 Abs. 1 Satz 2 
die Aufgaben der Polizei im Rahmen dieses Gesetzes. 

Zugleich wird der Polizei in Abs. 2 clie Möglichkeit 
gegeben, bei Tatbeständen der Art. 2, 9, 10 und 11 in 
unaufschiebbaren Fällen das Nötige von sich aus zu ver
anlassen und nach Maßgabe der Bestimmung·en des Ge
setzes an Stelle der eigentlich zuständigen Kreisverwal
tungsbehörde tätig zu werden. In den Fällen der Art. 'lO 
und 11 ist als zusätzliche Sicherung· für die Betroffenen 
eine kurzfristig einzuholende Bestätig·ung· der polizei
lichen Beschlagnahmen durch die Kreisverwaltungsbehör
den vorgesehen (vgl. Begründung zu Art. 12). 

Die Befugnis der Polizei geht, wie sich aus ·dem Zu
sammenhalt von Art. 19 Abs. 2 Satz 1 und Art. 9 Abs. 1 
ergibt, nicht so weit, dall die Polizei selbst ein Versamrn
lnngsverhot aussprechen kann. Ist also eine Versammlung 
nicht entweder durch Gesetz (Art. 2) oder durch Ver
waltungsakt der zuständigen Kreisverwallungsbehörcle 
(Art. 5 und 6) verboten, so kaim die Polizei sie bei Vor-
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liegen der entsp1·ecb,enden Voraussetzungen uur auf
löseli odet unterbrechen, nicht aber selbst vei·bietcn oder 
1·on Yornherein verhindem. H~ilt sie dies für geboten, 
muJ:l sie in Fällen der Art. 5 und 6 zuvor eine Verbots
unordnung der zuständ.ig·en Behörde erwirken. 

Zu Art. 20: 

Art. 20 regelt die :Befugnisse der Polizei soweit dies 
nicht schon durch Art. 19 und die dort genannten Vor
sduifien geschehen ist. Et bestimmt ferner die all
genwinen Vornusseizungen für die Ausübung dieser Be
fup1isse und gilt insoweit auch für den Fall des .Art. 19. 

Art. 20 Abs. 1 stellt ab auf das „pflichtgemäße Er
messen ·der Polizei" und sag·t damit etwas an sich Selbst
verständliches, das auch in der Rechtsprechung einhellig· 
anerkannt ist. Es ist besonders in Fällen, in denen 
rnsd1es Handeln unerläHlich ist, nicht möglidl, die objek
liven Voi-aussetzung·e1i des Eingreifens immer mit der 
g·)eichen Ruhe und Sorgfalt zu prüfen, wie es die Ver
waltungsbehörden und die Gerichte zu tun in der Lage 
sind. Der Polizei kann nur eine Prüfung der Vel'hält
nissc nach bester Kenntnis und iiach bestem Gewissen 
zugemutet werden. Eben dies wird durch die Worte 
,.naeh pflichtgemäßem Ermessen" zum Ausdruck gebracht. 
Durd1 diese Fassung· soll vermieden werden, daR eine 
Mnfl.nahme der Polizei sd10n um cleswillen als rechis
wicl rig· angesehen wird, weil etwa eine spätere Nach
pl'ii f'ung ergibt, daß. die Voraussetzungen für das poli
zPiliche Handeln nidlt gegeben waren, obwohl die Polizei 
nach der ihr bekannten Sachlage sie ohne Verschulden 
uls vorhanden annehmen durfte. Auch für das Handeln 
der Polizei gilt der allgemeine verwaltungsrechtliche 
C 1·undsatz, daH jeder Verwaltungsakt zunächst die Ver
mutung seiner Zulässigkeit und Gültigkeit für sich hat. 

Dem Art. 20 kommt erhebliche rechtsstaatliche· Be
deutung zu. Er beschränkt vor allem die einschneidend
sten polizeilichen Maßnahmen auf das rechtsstaatlich ver
! retbare MaH. 

Schon durch Art. 1? wurde festgestellt, daJ:l Durch -
such u n gen auf Grund des vorliegenden Gesetzes 
allein nidlt zulässig sind. Die Bes c h 1 a g nahm e 
ist durch die Art. 10 bis 16 geregelt' uild auf das Un
c~rläffüche besdlränkt. Art. 20 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs 
verweist auf den poliz~ilidlen G e w a h r s am von 
P e r s o n e 11 auf die Bestimmung des nadlfolg·enden 
Abs. 2, für die Anwendung u n mit t e 1 baren 
'!. w a J1 g es auf das Gesetz über die Anwendung lin
mittelbären Zwanges durch. die Polizei vom 22. Novem
ber 1950 (GVBl. S. 239), das auch für den Bereich des 
gegenwärtigen Entwurfs unbeschränkt gilt. 

Art. 20 Abs. 2 regelt vor allem die polizeilichen Be
fugnisse näher, die die per s ö n 1 ich e Freiheit 
i> es c h r ä n k e n und zieht dabei die engsten, mit der 
Notwendigkeit g·erade noch vei·einbaren Grenzen. 

Die Polizei kann hiernach unter den in Abs. 2 ge
nannten Voraussetzungen Personen voni Ort ihrer Zu
\\ ide!'liandlung gegen das vorlieg·ende Gesetz entfernen 
und ihre Personalien feststellen. Läfü sich das gesetzlich 
\'Orgesch riebene Ziel des polizeilichen Einschreitens auf 
nndere Weise nicht ei'reichen, so darf die Polizei die 
genannten Personen audl in Gewahrsam nehmen, jedoch 
nm, solange es die tatsädllidien Umstände im Hinblick 
nuf den Vollzug dieses Gesetzes oder die Personalien
fes!stellung erfordern und keinesfalls über den in 
A.rl. 104 Abs. 2 Satz 3 GG. und Art. 102 Abs. 2 BVerf. vor
g·escherien Zeitraum hinaus. Eine längerdauernde In
hnf tienu:ig· ist für den Bereidl des vorliegenden Gesetzes 
11t1r zulässig, wenn zugleich der Vel'Clad1t einer straf
hilrcn Handlung· vorliegt und eine richterliche Haft
anordnung auf Grund der StPO. ergeht. 

Die in Art. 20 Abs. 2 enthaltene selbständige Be~ 
fognis der Polizei, Personen ohne ridlterliche Anordnung 
in Gewahrsam zu nehmen und sie nötigenfalls bis zum 
Ende des Tages nach dem Erg·reifen festzuhalten, findet 
ihre Stütze in Art.104 Abs. 2 Satz 3 GG. Diesem Satz 
kommt nach Fassung und Inhalt gegenüber den i.ihrigen 
Vorschriften des Art. 104 Abs. 2 selbständige Bedeutung 
zu. Die Tatsache, daH dieser Satz in Abs. 2 des Art. 104 
GG. eingeordnet ist, kann keine andere Auslegung. recht
fertigen, die nur zu einein scheinbaren Widerspruch mit 
Abs. 2 Satz 2 führen wlirde. Wollte man annehmen, <lall 
die Polizei auch in dem durch Art. 104 Abs. 2 Satz 3 GG. 
gezogenen engen Rahmen Personen nicht ohne Mi!
wirknng eines Ilichters festhalten darf, so wiirde das 
zwang·slänfig· jede wirksame Tätigkeit der Polizei 
lähmen. Es wäre dann jedes Verhring·en einer Person 
zur Polizeiwache bei PersonalienfeststeHung·, jede Razzia, 
jeclcs Festhalten eines unbelehrbaren Versammlungs„ 
slörers im überfallwagen für die Dauer der Versamm
lung ausgeschlossen. Eine solche Auslegung· des GG. 
1\riirde ganz überwiegend dem Schutz gerade der ge
meinschaftsgefährlidlen Personen dienen und die elemen
tarsten Belange der öffentlichen Sichel'heit auHer acht 
lassen. Es kann ihr daher nicht g·efolg·t werden, zumal 
Wol'tlaui, Inhalt und Sinn des Art. 104 Abs. 2 Satz 3 GG. 
clet hier vertretenen Auffassung· keinesweg·s entgegen
stehen. 

Auch aus Ad. 102 Abs. 2 BVerf. ergibt sich nichts 
anderes. Aus der Fassung des gesamten Absatzes geht 
hervor, daß. die Fortdauer der Festnahme notwendig·c 
Voraussetzungen fiir die Vorführung vor den Riditer ist; 
dies zeigt vor allem Satz 3, der sonst nicht verständlich 
wäre. Wird der Festgenommene vor Ablauf des auf die 
Festnahme folgenden Tag·es entlassen, entfällt audl nach 
Ad. 102 Abs. 2 BVerf. die sonst notwendige Vorführung 
Yor den Richtet. 

Zn Art. 21: 

Anordnungen und sonstige Mufüiahmen nadl <lern 
vorliegenden Gesetz können grundsätzlidl keine auf
schiebende Wirkung haben, weim der Vollztig des Ge
setzes nicht unmöglich gemacht werden soll. Es muß da
her eine Regelung· vorgesehen werden, die den in § 51 
Abs. 1 Satz. 1 VGG. niedergelegten Grundsatz der a,nf
schiebenden Wirkung der dort genannten Redltsmittel 
ausschliefü, zugleidl aber den Behörden und yor allem 
den Verwaltungsgerichten das Redlt wahrt, die auf
schiebende Wirkung im Einzelfall anzuordnen. Von 
dieser Möglichkeit wird, vor allem vor einer Verwertung 
oder Vernidltung· beschlagnahmter Gegenstände Ge
brauch zu machei1 sein, es sei denn, daJ:l es sich mn leicht 
verderbliche oder um gemeingefährliche Sachen ha.ndelt. 
Die in Art. 21 gewählte Ausdmcksweise „etwas arideres· 
anordnet" läfü dabei nicht nur die Einräumung· der auf
schiebenden Wirkung zu, sondern ermögliCht es auch, 
den Vollzug zeitweilig· ·auszusetzen oder andere gee!g
nete Vollzugsanordnungen zil treffen. 

Art. 21 be1·ücksichtigt vor allem die in § 51 Abs. 3 
VGG. geregelten Befugnisse der Behörden Lmd Yer
waltungsgerid1te, die er in geeigneter .Form ebenfalls 
anerkennt. Abweichend von § 51 Abs. 3 Satz 4 (letzter 
Halbsatz) VGG. wird allerdings bestimmt, dafl bei vor
liiufigen Anordnungen der Gericht'svorsitzenden unver
züglich ein BeschluH des zuständigen Richterkollegiums 
herbeigeführt werden muJ:l. Dies ist bei dem Gegenstand 
des Gesetzes erforderlich, um dem für die Entscheidung 
zuständigen Kollegium möglidlst frühzeitig· die Herr
schaft auch über den Sonderfall dieser wichtigen und 
möglidlerweise sehr >veittragenden ProzeHhandlung zu 
sichern. 

[n Abs. 2 wird § 51 Abs. 4 VGG, ansdri.icklid:1 aufrecht. 
erhalten, um Zweifel dari.iber auszuschlieRen, daf1 die 
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dort vorgesehene Möglichkeit zum Erlaß vorsorglicher 
behördlicher Anordnungen in bestimmten Notfällen auch 
für den Bereich des gegenwärtigen Gesetzes nicht aus
geschlossen werden soll, wenn sie auch für dessen Hand
habung kaum von Bedeutung sein wird. 

Es erschien nicht erforder lieh, ein förmliches Be
schwerdeverfahren vorzusehen, da die allgemeine Rege
lung in § 48 VGG. mit Art. 6 a der A VO. zum VGG. und 
den·§§ 39, 40 Abs. 2, 42 und 45 VGG. ausreichend ist. 

Zu Art. 22: 

Art. 22 Abs. 1 geht von den Verpflichtungen aus, die 
den aktiven Beamten auf Grund der Art. 15 Abs. 3, 
23 und 36 Abs. 1 BBG. obliegen und faßt sie in einem 
Tatbestand zusammen, der sprachlich an Art. 23 BBG. 
angeglichen ist, inhaltlich jedoch eine Verbindung dieser 
Bestimmung mit Art. 15 Abs. 3 BBG. darstellt. 

Während ein Verstoß gegen die Bestimmungen des 
vorliegenden Entwurfs im allgemeinen nicht strafbar ist, 
zieht er für Beamte schon nach geltendem Recht die 
dienststrafrechtliche Ahndung nach sich. Das ist in dem 
besonderen Dienst- und Treueverhältnis der Beamten 
begründet und dadurch auch gerechtfertigt. 

Abs. 2 hat ebenfalls überwiegend deklaratorische 
Bedeutung, weil die Pflicht des gewissenhaften Gesetzes
vollzugs ohnehin eine Amtspflicht der jeweils mi.'t dem 
Vollzug betrauten Beamten der zuständigen Behörden 
und Polizeidienststellen ist . und die V er ietzung dieser 
Pflicht ein Dienstvergehen gern. Art. 36 BBG. darstellt. 
Gleichwohl schien auch hier eine klare ForiJ:mlierung 
dieser Pflicht und der Folgen ihrer Verletzung zweck
mäßig. 

Abs. 3 bringt die Ausdehnung der Bestimmungen 
auf die kommunalen Wahlbeamten und folgt damit dem 
Grundsatz des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte 
vom 10. Juli 1952 (GVBL S. 223). 

Die Bestimmungen des Art. 22 gelten nur für baye
rische Dienstkräfte. 

[) 

Zu Art 23: 

Art. 23 lehnt sich an Art. 3 Ziff. 2 ff. des Strafrechts
'li.Ilderungsgesetzes vom 30. August 1951 (BGBL I S. 739) 
an. Durch diese Vorschrift wurde u. a. in das GVG. § 74 a 
eingefügt und § 134 GVG. neu gefaßt. Hiernach sind für 
die Aburteilung überwiegend staatsgefährdender Delikte 
jeweils nur eine Strafkammer für den Bezirk eines 
Oberlandesgerichtes, bei bestimmten schwersten Straf
taten der Bundesgerichtshof im ersten und letzten Rechts
zug ausschließlich für zuständig erklärt worden. 

Im Interesse einer einheitlichen· Rechtsprechung für 
ganz Bayern, die bei der Bedeutung und der oft schwie
rigen Beurteilung dienststrafrechtlich zu ahndender Ver
fehlungen der hier genannten Art unerläfilich ist, er
schien es ebenfalls zweckmäßig, jeweils nur eine Dienst
strafkammer für den ersten und einen Dienststrafsenat 
für den zweiten Rechtszug als ausschliefilich zuständige 
Dienststrafgerichte für ganz Bayern zu bestimmen. 

. Abgesehen von der Sonderregelung der örtlichen Zu
ständigkeit und der besonderen Art der Ernennung der 
Richter (Abs. 2), gelten für diese Gerichte keine von der 
DStO. abweichenden Bestimmungen. Sie haben vor allem 
keinerlei gegenüber den sonstigen Dienststrafgerichten 
erweiterte Befugnisse. 

Durch die Vorschrift, daß § 109 der DStO. unberührt 
bleibt, wird zum Ausdruck gebracht, daß für richterliche 
Beamte die besonderen Dienststrafgerichte für Richter 
zuständig bleibe'n, die durch die genannte Bestimmung 
eingerichtet worden sind. Eine weitergehende Sonder
regelung für Richter als in § 109 DStO. vorgesehen, er
scheint nicht erforderlich. Da § 109 DStO. ausdrücklich 
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aufrechterhalten wird, bleibt auch für die in § 110 Abs. 1 
DSiO. enthaltene Verweisung auf diese Bestimmung in 
Kraft. so daß § 109 nach wie vor auch für die Verwal
tungsgerichte, die Finanzgerichte und den Rechnungshof 
gilt. 

Art. 23 Abs. 2 des Entwurfs überträgt die Ernennung 
der Richter für die in Abs. 1 Satz 1 und 2 genannten 
Diensistrafgeric:hte abweichend von § 37 DStO. der 
Staatsregierung. Das schien notwendig, da diese Richter 
im Hinblick auf ihre Aufgabe nicht nur stillschweigend, 
sondern ausdrücklich vom Vertrauen des nach Art. 55 
Abs. 4 BVerf. auch für die Ernennung der leiten
den Beamten der gesamten Staatsverwaltung zuständigen 
Gesamtministeriums getragen sein sollen. Die Richter 
müssen im übrigen den gleichen persönlichen und sach
lichen Anforderungen genügen, die in den §§ 36 und 44 
DStO. für die Richter der anderen Dienststrafgerichte 
vorgeschrieben sind. Der Ernennungszeitraum wurde der 
in § 37 DStO. hierfür allgemein vorgesehenen Frist an
geglichen. 

Zu Art. 24: 
Art. 24 enthält gern. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG. den 

Hinweis auf die durch das vorliegende Gesetz fest
gestellten Einschränkungen von Grundrechten. 

Die Freiheit der Person ist nach Art. 2 Abs. 2 
Satz 3 mit Art. 19 Abs. 1 GG. durch allgemeines Gesetz 
einschränkbar. · Auch die Voraussetzungen des Art. 98 
Satz 2 BVerf. (zwingendes Erfordernis der öffentliche~1 
Sicherheit und Wohlfahrt) sind für die in diesem Ent· 
wurf vorgesehenen Maßnahmen erfüllt. 

Das Recht der freien Meinungsäußerung (Art. 5 GG.) 
findet gern. Abs. 2 der gleichen Bestimmung seine 
Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. 
Nach von Mangoldt, Kommentar zum Bonner Grund
gesetz (Anmerkung 7 zu Art. 5) unterliegt die freie Mei
nungsäußerung zudem den allgemeinen Schranken des 
Art. 2 Abs. 1 Halbsatz 2 GG„ d. h. sie darf nicht gegen 
die verfassungsmäfüge Ordnung oder das Sittengesetz ver
stoHen. Folgt man dieser Auffassung, die heute als die 
herrschende bezeichnet werden kann, so können Mei
nungsäullerungen untersagt und verhindert werden und 
den Schutz des Art. 5 GG. nicht beanspruchen, sofern 
ihre Verfassungsfeindlichkeit feststeht. Dies ist zunächst 
bei .Äußerungen links- oder rechtsradikalen Inhalts 
oder Charakters der Fall. Nichts anderes ergibt sich, 
wie schon allgemein in Abs. 1 der Begründung zu Art. 5 
des Entwurfs angedeutet, aus Art. 110 Abs.1 mit Art. 98 
BVerf. 

Auch hinsichtlich der Versammlungsfreiheit geht der 
Entwurf bei Versammlungen in geschlossenen Räumen 
nicht über das nach Verfassungsrecht zulässige MaH hin
aus; er verdeutlicht vielmehr nur die Grenzen, die auch 
diesem wie jedem anderen Grundrecht gern. Art. 2 Abs. 1 
GG. und Art. 101 BVerf. inhärent sind. 

Die für Versammlungen unter freiem Himmel vor
gesehene Anmeldepflicht ist (lngesichts des Art. 98 Satz 2 
BVerf. gerechtfertigt und durch Art. 8 Abs. 2 GG. aus
drücklich zugelassen. Im übrigen wird auf die Begrün
dung zu Art. 5 Bezug genommen. 

Die Schranken des Eigentums sind nach Art. 14 Abs. 1 
Satz 2 GG. ebenfalls durch Gesetz bestimmbar. Das 
gleiche ergibt sich aus Art. 103 mit 98 Satz 2 BVerf„ wo
bei besonders auf Art. 158 Satz 2 BVerf. hinzuweisen ist, 
der ausärücklich feststellt, daß offenbarer MiRbl:auch des 
Eigentums- oder Besitzrechts keinen Rechtsschutz genießt, 
und der damit einen allgemeingültigen, auch in Art. 101 
BVerf. enthaltenen und durch die Rechtsprechung des 
Bayer. Verwaltungsgerichtshofes bestätigten Rechtsgrund
satz enthält. Als offenbarer Mißbrauch von Eigentums-, 
Besitz- oder Vermögensrechten muß es aber gelten, wenn 
sie zum Schaden der Allgemeinheit oder zu Gefährdung 
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oder Störungen der verfassungsmäßigen Ordnung ver
wendet werden. Aus diesem Grund war auch auf die 
Frage der Entschädigung bei Beschlagnahmen hier eben
sowenig einzugehen wie z. B. bei Sicherstellungen, Be
schlagnahmen und Einziehungen auf Grund der StPO. 
und des StGB. 

Weitere Grundrechte als die in Art. 21 des Entwurfs 
genannten, werden durch das Gesetz nicht berührt. Ins
besondere wird die Unverletzlichkeit der Wohnung nicht 
eingeschränkt, da Durchsuchungen allein auf Grund der 
Vorschriften dieses Gesetzes nicht zulässig sind (vgl. 
Art. 1?). 

Zu Art. 25: 

Die Ermächtigung zum Erlaß der notwendigen Durch
führungsvorschriften ist abweichend von der sonst bei 
Gesetzen sicherheitsrechtlichen Inhalts vorgesehenen Zu
ständigkeit des Innenministeriums im Hinblick auf die 
politische Bedeutung der gesamten ,Rechtsmaterie der 
Staatsregierung vorbehalten. Dies ist nach Art. 55 Abs. 2 
BVerf. zulässig (vgl. auch Art. 4 des Entwurfs). 

Zu Art. 26: 

Art. 26 enthält die Ermächtigung für das Staatsmini
sterium des Innern, eine strafbewehrte Rechtsverordnung 
mit dem in -Art. 26 vorgesehenen Inhalt zu erlassen. Der 
Erlaß durch das Staatsministerium des Innern erscheint 
- anders als in Art. 25 - hier ausreichend, weil es sich 
lediglich um bestimmte Einzelmaßnahmen handelt, deren 
Inhalt und Ausmaß bereits im Gesetz so festgelegt sind, 
daH dem Erlaß der Verordnung keine selbständige poli
tische Bedeutung zukommt. 

Der Gegenstand, zu dessen Neuregelung Art. 26 er
mächtigt, ist gegenwärtig durch die Verordnung über die 
öffentliche Verbreitung von Plakaten, Flugblättern und 
Flugschriften vom ?. November 1951 (GVBL S. 214) i. d. F. 

der Ergänzungsverordnung vom 14. August 1952 (GVBl. 
S. 246) geregelt. Es erscheint angezeigt, hierfür im Rah
men des vorliegenden Gesetzentwurfs eine neue, klare 
Rechtsgrundlage zu schaffen. 

Abweichend von den bisherigen Vorschriften sieht 
die Ermächtigung des Art. 26 nur noch fÜl' die Verletzung 
der V orlagepflich t die übertretungsstrafe vor. Dagegen 
entfällt die bisher in den obengenannten Verordnungen 
enthaltene landesrechtliche Strafdrohung für die öffent
liche Verhrt?itung verfassungsfeindlicher Druckstücke; 
diese Handlungen sind nunmehr durch das Strafrechts
änderungsgesetz vom 30. August 1951 (BGBL I S. ?39) ins
besondere §§ 84, 86, 93, 95, 96, 9? und 18? a StGB.) unter 
Strafe gestellt. 

Der in Art. 26 vorgesehenen landesrechtlichen Straf
drohung steht § 366 Nr. 10 StGB. nicht entgegen, da dieser 
lediglich auf die Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit 
und Ruhe auf öffentlichem Verkehrsg-rund abgestellt ist, 
nicht aber die von verfassungsfeindlichen Druckstücken 
ausgehende Gefährdung des politischen Friedens -zum 
Gegenstand hat. Auch durch das obenerwähnte Straf
rechtsänderungsgesetz ist die Vorlage ·von Druckstücken 
der genannten Art, die rein präventiven Charakter hat, 
nicht geregelt, so daß die §§ 2 und 5 EGzStGB. der Er
mächtigung in Art. 26 des Entwurfs nicht entgegenstehen. 

Zu Art. 2?: 

Art. 2? benennt Rechtsvorschriften, die ebenfalls dem 
Schutz des politischen Friedens dienen und bei denen es 
daher zweckmäßig erscheint, ausdrücklich festzustellen, 
daß sie durch den Erlaß des gegenwärtigen Gesetzes 
nicht berührt werden. 

Zu Art. 28: 
Hier ist gern. Art. ?6 Abs. 2 BVerf. der Tag zu be

stimmen, an dem das Gesetz in Kraft tritt. 

() 


